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VERFAHRENSVERMERKE 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften 
 
Aufstellungsbeschlüsse gem. § 2 (1) BauGB durch den Ge-
meinderat  
Ortsübliche Bekanntmachung der Aufstellungsbeschlüsse 
 

am 
 
am 

26.01.2006 
 
19.08.2006 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. §§ 3 (1) 
und 4 (1) BauGB) 
Ortsübliche Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung 
Öffentlichkeitsbeteiligung vom     28.08.2006 
Beteiligung der Behörden und  sonstigen Träger öffentlicher 
Belange durch Schreiben
 

 
 
 
am 
bis 
 
vom 

 
 
 
19.08.2006 
29.09.2006 
 
23.08.2006 

Öffentliche Auslegung und Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange  gem.  § 3 (2) und § 4 
(2) BauGB) 
Beschlüsse zur öffentlichen Auslegung durch den Gemeinderat  
Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 

 
 
 
am 
am 

 
 
 
03.05.2007 
07.05.2007 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange durch Schreiben

 
vom 

 
14.05.2007 

Öffentliche Auslegung         vom 14.05.2007 bis 22.06.2007 
Die fristgemäß vorgebrachten Stellungnahmen wurden durch 
den Gemeinderat geprüft und behandelt (Abwägung) 
 

am 20.09.2007 

Das Ergebnis der Abwägung wurde den Bürgern, den Behörden 
und den Trägern öffentlicher Belange, die Anregungen vorge-
bracht haben, mitgeteilt mit Schreiben 
 

 
 
vom 

 
 
 

Satzungsbeschlüsse durch den Gemeinderat gem. § 10 
BauGB, § 4 GO  

 

am 20.09.2007 

AUSFERTIGUNGSVERMERK:  

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit seinen Festsetzungen 
durch Zeichnung, Farbe, Schrift und Text sowie die Inhalte der örtlichen Bauvorschrif-
ten zum Bebauungsplan mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderats 
übereinstimmen und dass die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvor-
schriften eingehalten worden sind. 
 Schwetzingen, 

Bürgermeisteramt 
Schwetzingen, 
Stadtbauamt 

( B. Junker ) 
Oberbürgermeister 

 
 
 
 
 

( M.Welle ) 
Stadtbaumeister 

Inkrafttreten gem. § 10 BauGB, § 4 GO 
Der Satzungsbeschluss wurde ortsüblich bekanntgemacht 
Damit sind der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften 
in Kraft getreten. 

 
am 

 
 

Hinweis:

In den Planfeldern A bis E sind im sachlichen Geltungsbereich  der Gestaltungssatzung
Innenstadt die Gestaltungsvorschriften für Teilbereich E anzuwenden.

Die Gestaltungsvorschriften der Gestaltungssatzung Innenstadt für Teilbereich E
zu Werbeanlagen sind im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes anzuwenden.


